


Grundlagen für die Ermittlung der anrechenbaren Reisezeit bei Dienstreisen 

Nummer 5.2 der Dienstvereinbarung zur Gleitenden Arbeitszeit: 

Als Arbeitszeit bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen 
Geschäftsort. Es wird jedoch mindestens die auf den einzelnen Tag entfallende regelmäßige durchschnittliche 
oder dienstplanmäßige Sol/zeit berücksichtigt, wenn diese ohne Anrechnung der Reisezeit nicht erreicht 
Wartezeiten ohne Dienstleistung (z. 8. bei mehrtägigen Dienstreisen die Zeit vom Ende der Anreise oder der 
dienstlichen Tätigkeit an einem Tag bis zum Beginn der dienstlichen Tätigkeit am nächsten Tag) bleiben außer 
Reisezeit ist die Zeit vom Verlassen der Wohnung oder der Dienststelle bis zur Ankunft an der Stelle des 
auswärtigen Dienstes oder in der auswärtigen Unterkunft. Für die Rückreise gilt dies entsprechend. 
Hinsichtlich der Bewertung von Reisezeiten als Arbeitszeit gilt folgendes: 

- Reisezeiten gelten nicht als Arbeitszeit, es sei denn, dass während der Reisezeit vorgeschriebene Arbeit zu
verrichten ist. Reisezeiten, die außerhalb der Sol/zeit anfallen, gelten auch bei Überschreitung der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht als Überstunden. Reisezeiten, die in die für Vollzeitbeschäftigte
geltende Sol/zeit fallen, werden grundsätzlich auf die Arbeitszeit angerechnet.
- Werden Beschäftigte wegen einer Dienstreise oder eines Dienstganges außerhalb der für Vollzeitbeschäftigte
festgelegten Sol/zeit beansprucht, werden Reisezeiten zu einem Drittel ausgeglichen. Der Freizeitausgleich
erhöht sich auf zwei Drittel der Reisezeiten, soweit Beschäftigte durch die Reisezeiten an Samstagen,
Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen in Anspruch genommen werden. Für die Abrechnung der Reisezeiten
ist das Formular ,Arbeitszeit bei Dienstreisen" zu verwenden, welches in der Persona/stelle erhältlich ist.
Bei Dienstgängen ist die Regelung von Dienstreisen entsprechend anzuwenden.

Protokollerklärung Nr. 11 zu § 6 Abs. 4 TV-L: 

Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als 

Arbeitszeit. Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende 

regelmäßige, durchschnittliche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei 

Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten 

insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 25 v.H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester 

Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden 

Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung 

zu tragen. Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach eigenen Grundsätzen 

verfahren, sind diese abweichend von den Sätzen 1 bis 4 maßgebend.
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